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Die Ausbildungskoordinatorin, der Ausbildungskoordinator (AKO) 

als Koopertationspartner/in in der Lehrer/innenausbildung 
 
 
 

mögliche Aufgaben 
 
 

 
  
 

AKO als Mitgestalter 
beim Begleitprogramm 

 
• Thematische AG 
• Kollegiale Arbeits- und 

Beratungsformen 
• Verfahren der Qualitätssicherung 

  AKO als Berater zur Halbzeit 
im PEG 

 
• Rückblick geben 
• Die Besonderheiten der eig. Schule in 

den Blick nehmen 
• Vorschläge für die weitere 

Qualifizierung der LAA einbringen 
    

 
  

   AKO als ergänzender, begleitender
Berater 

 
• 
• 
• 

Einzelberatung 
Gruppenberatung 
Newcomer-AG 

 

    
 

  

AKO als Vermittler 
zwischen Schule und Seminar 

 
• informiert über Vorhaben des Seminars in der 

Schule 
• informiert das Seminar über Vorhaben  der 

Schule 
• spricht Begleitprogramm mit dem Seminar ab 
• nimmt an (AKO-) Tagungen des Seminars bzw. 

der Regionalgruppe teil 

 AKO als Prüfer 
(als fremder Schulvertreter) 

 
• bei Unterrichtsproben (UPP) 
• im Kolloquium 

    
 

  

  AKO als Helfer und Organisator 
in Ausbildungsangelegenheiten an der Schule 

 
• Einsatz der LAA 
• Beteiligung der LAA an Schulleben, Schulprogramm, 

Begleitprogramm, AO-SF 
• Klassenwechsel 
• Unterrichtsbesuche 
• Abgabe der Beurteilungen 
• Orientierungshilfen für LAA geben 
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Was sagt die OVP (Ordnung des Vorbereitungsdienstes und der Zweiten 
Staatsprüfung für Lehrämter an Schulen – 11. Nov. 2003, zuletzt 
geändert durch Verordnung… vom 1. Dez. 2006) zu den … 
 
 
… Ausbildungskoordinatorinnen und Ausbildungskoordinatoren 
 
§ 13:  
„(1) Schulleiterinnen und Schulleiter bestellen im Benehmen mit der Lehrerkonferenz 
Ausbildungskoordinatorinnen und Ausbildungskoordinatoren. Es kann auch eine 
Ausbildungskoordinatorin oder ein Ausbildungskoordinator für mehrere Schulen 
bestellt werden. 
(2) Zu den Aufgaben der Ausbildungskoordinatorin oder des 
Ausbildungskoordinators gehört insbesondere die organisatorische Unterstützung 
der Kooperation zwischen Studienseminar und Schule sowie die ergänzende 
Beratung und Unterstützung der Lehramtsanwärterinnen und Lehramtsanwärter.“ 
 
VV zu § 13: 
13.1 (zu § 13 Abs. 1) 
„Die von den Lehramtsanwärterinnen und Lehramtsanwärtern erbrachten 
Anrechnungsstunden sind für Ausbildungszwecke zu verwenden. Über die 
Gewährung von Anrechnungsstunden entscheidet die Lehrerkonferenz auf Vorschlag 
der Schulleiterin oder des Schulleiters.“ 
 

 zu den Anrechnungsstunden führt die OVP aus: 
 
§ 11: 
„(5) Die Ausbildung umfasst durchschnittlich zwölf Wochenstunden. Davon entfallen 
im zweiten und dritten Ausbildungshalbjahr auf den selbstständigen Unterricht 
durchschnittlich neun Wochenstunden. Unter Berücksichtigung ausbildungsfachlicher 
Gründe kann mit Zustimmung der Lehramtsanwärterin oder des Lehramtsanwärters 
ein teil des selbstständigen Unterrichts auch im ersten und vierten Halbjahr erteilt 
werden. 
(6) Von den insgesamt im Vorbereitungsdienst zu erteilenden 18 Wochenstunden 
selbstständigen Unterrichts erhält die Schule für Ausbildungszwecke zwei 
Anrechnungsstunden.“   
 
 


	Berater

